
Gemeinde Satow
-Die Bürgermeisterin-

Öffentliche Bekanntmachung
Betr.: Feststellung des Jahresabschlusses 2021 nach § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V 

und Entlastung des Bürgermeisters nach § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Satow hat den Jahresabschluss zum 
31.12.2021 gemäß § 1 KPG M-V geprüft.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so 
wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung und der Entlastung 
des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow hat in ihrer Sitzung am 28.11.2024 den 
Jahresabschluss 2021 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 17.02.2026 bis 
zum 06.03.2026 im Rathaus, Heller Weg 2A, 18239 Satow, Zimmer 209 (1.OG) während 
der Sprechzeiten nach Terminvereinbarung öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassunq Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten oder 
aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei der 
Bekanntmachung auf die Regelung dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Diese Folge 
tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist laut § 14 Nr. 4 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Satow mit dem 
Ablauf des ersten Tages der Verfügbarkeit im 
Internet bewirkt.

Der erste Tag der Verfügbarkeit ist der 
18.02.2026


